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RECHT UND KAPITALMARKT

Im Streit um die Besetzung des
Aufsichtsrats ist der EuGH am

Zug
Mitbestimmung in einer Europa-AG – Noch keine Entscheidung zu SAP
Von Alexander Birkhahn *)
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B˛rsen-Zeitung, 26.9.2020

Das Bundesarbeitsgericht hatte sich
am 18. August 2020 mit der Arbeit-
nehmermitbestimmung in einer So-
cietas Europaea (SE), also einer euro-
päischen Aktiengesellschaft, zu befas-
sen. Die an demRechtsstreit beteiligte
SAP war eine Aktiengesellschaft nach
deutschem Recht. Sie wurde im Jahr
2014 in eine SE umgewandelt. Vor
der Umwandlung hatte die Gesell-
schaft einen Aufsichtsrat, der aus 16
Personen bestand. Dabei handelte es
sich um einen sogenannten mitbe-
stimmten Aufsichtsrat, da die Gesell-
schaft mehr als 2 000 Arbeitnehmer
beschäftigt hatte. Mitbestimmung be-
deutet, dass der Aufsichtsrat je zur
Hälfte aus Mitgliedern der Anteilseig-
ner und aus Mitgliedern der Arbeit-
nehmer bestehen muss. Zudem sieht
das deutsche Mitbestimmungsgesetz
vor, dass sich – im Fall von SAP – unter
den acht Arbeitnehmervertretern im
Aufsichtsrat sechs Arbeitnehmer des
Unternehmens und zwei Vertreter
von Gewerkschaften befinden mˇs-
sen. Die Gewerkschaftsvertreter wer-
den dann in einem gesondertenWahl-
gang gewählt. Dadurch ist die Präsenz
der Gewerkschaften im Aufsichtsrat
des Unternehmens gesichert.

Sitze nicht mehr garantiert

Im Zuge der Umwandlung der Akti-
engesellschaft in die SE schlossen der
Arbeitgeber und das nach dem Recht
der europäischen Aktiengesellschaft
vorgesehene sogenannte besondere
Verhandlungsgremium der Arbeit-
nehmervertreter eine Vereinbarung,
die die kˇnftige Beteiligung der Ar-
beitnehmer in der SE regelte. Danach
besteht die M˛glichkeit einer Verklei-
nerung des Aufsichtsrats auf zw˛lf
Mitglieder. In diesem Fall k˛nnen die
Gewerkschaften zwar weiterhin
Wahlvorschläge fˇr die Aufsichtsrats-
mitglieder der Arbeitnehmer unter-
breiten. Ein getrennter Wahlgang fin-
det insoweit aber nicht statt. Dies hat

zur Folge, dass die Gewerkschaften
ihre bislang sicheren zwei Aufsichts-
ratsposten verlieren k˛nnten, nämlich
dann, wenn die wahlberechtigten Ar-
beitnehmer nicht die von denGewerk-
schaften vorgeschlagenen Kandidaten
in den Aufsichtsrat entsenden, son-
dern andere Kandidaten.
Gegen die M˛glichkeit der Verklei-

nerung des Aufsichtsrates haben sich
daher die beteiligten Gewerkschaften
Verdi und IG Metall zuletzt vor dem
Bundesarbeitsgericht gewendet: Die
Gewerkschaften meinen, die Verein-
barung verstoße gegen deutsches
Recht und insoweit – nahezu inhalts-
gleiches – europäisches Recht. Denn
nach ‰ 21 Abs. 6 des deutschen Geset-
zes ˇber die Beteiligung der Arbeit-
nehmer in einer Europäischen Gesell-
schaft (SEBG) mˇsse in der Vereinba-
rung in Bezug auf alle Komponenten
der Arbeitnehmerbeteiligung das glei-
che Ausmaß gewährleistet werden,
wie in der zuvor bestehenden Aktien-
gesellschaft. Dort sei aber eben sicher-
gestellt, dass die Gewerkschaften zwei
Sitze im Aufsichtsrat beanspruchen
k˛nnen. Diese Garantie k˛nne nicht
durch die Vereinbarung zwischen
dem Unternehmen und dem besonde-
ren Verhandlungsgremium aufgeho-
ben werden.
Sowohl das Arbeitsgericht als auch

das Landesarbeitsgericht wiesen den
Antrag der Gewerkschaften zurˇck.
Im Kern begrˇndeten die Gerichte
dies damit, dass weder ‰ 21 Abs. 6
SEBG noch die dem SEBG zu Grunde
liegende europäische Richtlinie 2001/
86/EG, die insoweit nahezuwortiden-
tisch mit dem deutschen Gesetzes-
wortlaut ist, einen so weitgehenden
Schutz der Gewerkschaften vorsähen.
Vielmehr sei die Vorschrift so zu ver-
stehen, dass diese nur gewährleisten
wolle, dass der proportionale Anteil
der Arbeitnehmervertreter im Auf-
sichtsrat gewährleistet werde. Weder
bez˛ge sich dieser Schutz aber auf
die absolute Zahl der Arbeitnehmer-
vertreter noch gar auf die fˇr die Ge-
werkschaften reservierten Sitze.
Diese Rechtsauffassung hat das

Bundesarbeitsgericht jedenfalls zu-
nächst nicht bestätigt. Denn es hat in
der Sache selbst keine Entscheidung
getroffen. Vielmehr hat es den Rechts-
streit dem Europäischen Gerichtshof
(EuGH) zur Entscheidung vorgelegt.
Denn das Bundesarbeitsgericht ist
der Auffassung, dass die Auslegung
des deutschen Rechts von der Ausle-
gung des – nahezu identischen – euro-
päischen Rechts abhängig wäre.
Fˇr die Auslegung des europä-

ischen Rechts, hier der Richtlinie
2001/86/EG, wäre aber nicht das
Bundesarbeitsgericht, sondern der
EuGH zuständig. Die Entscheidung
des Europäischen Gerichtshofs bleibt
mit Spannung abzuwarten.

Verkleinerung m˛glich?

Ungeklärt ist nämlich nicht nur die
Frage, ob eine Verkleinerung des Auf-
sichtsrates wie bei SAP vereinbart
m˛glich ist. Auch die Frage, welche
Konsequenzen sich aus einer m˛gli-
cherweise unwirksamen Vereinba-
rung ˇber die Beteiligung von Arbeit-
nehmern ergeben und welche Wir-
kungen eigentlich Entscheidungen ei-
nes Aufsichtsrates haben, der fehler-
haft besetzt ist, ist nicht abschließend
beantwortet. Wˇrde der EuGH jetzt
im Sinne von SAP entscheiden, hätten
viele Unternehmen, die einen ähnli-
chen Weg wie SAP gewählt haben,
Rechtssicherheit im Hinblick auf die
Wirksamkeit der Entscheidungen ih-
res Aufsichtsrates.
Zudem wˇrde dies bedeuten, dass

Unternehmen durch Umwandlung in
eine SE die M˛glichkeit hätten, Ge-
werkschaftsvertreter unter gewissen
Umständen aus dem Aufsichtsrat
fernzuhalten, was fˇr manche m˛gli-
cherweise nicht unattraktiv wäre.
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